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Informationsfreiheit: Antrag vom 05. September2019 (FragDenStaat.de #165928)

Ihre E-Mail vom05. September2019 („Zulässigkeit von DNSBL“)

████████████████▍

Sie habenmit E-Mail vom 05. September2019 bei uns einen Antrag nach 

§§ 7, 1 Abs. 2 LIFG gestelltauf Zugang zuInformationenaus unserer aufsichtsbe-

hördlichen Tätigkeit bezüglichder „datenschutzrechtlichen Zulässigkeit von "Domain 

Name System-based Blackhole Lists" (DNSBL) zur Spam-Abwehr“ und „Kriterien der 

datenschutzkonformen Umsetzung“.

Amtliche Informationen sind nach §3 Nr.3 LIFG „jede bei einer informationspflichti-

gen Stelle bereits vorhandene, amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnung“.

Unsere Dienststelle verfügt nicht über die von Ihnen begehrten Informationen.Wir 

haben uns in unserer aufsichtsbehördlichen Tätigkeit bisher weder konkret noch the-

oretisch mit der datenschutzrechtlichen Zulässigkeit von "Domain Name System-

based Blackhole Lists" (DNSBL) zur Spam-Abwehr beschäftigt.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

des Landesbeauftragten für den Datenschutz und

die Informationsfreiheit Baden-Württemberg


